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An   (Ausschuss/Stadtverordnetenversammlung/Gemeindevertretung)

Gemeindevertretung,

Betreff:  Mitteilung - Veröffentlichung im Bundesanzeiger zum Auslaufen der
Stromkonzession 
Darstellung des  Vorganges:  Die Wegenutzungsverträge  Strom
(Stromkonzessionsvertrag) der Gemeinde Planebruch mit der E.DIS Netz GmbH enden am
31.07.2029.

Nach §  46  Abs.  3  Satz  1  Energiewirtschaftsgesetz  (EnWG)  muss  die  Gemeinde  das
Vertragsende spätestens  zwei  Jahre  vor  Auslaufen  des  Konzessionsvertrages  bekannt
geben. Dies ist durch Veröffentlichung im Bundesanzeiger am 11.05.2026 erfolgt.

Innerhalb einer  dreimonatigen  Frist  haben  Unternehmen  Zeit,  ihr  Interesse  an  einem
Abschluss eines zeitlich anschließenden Wegenutzungsvertrags Strom ab dem 01.08.2029
mit einer Laufzeit von maximal 20 Jahren, zu bekunden.

Das eventuelle  an  die  Bekanntmachung  anschließende  Auswahlverfahren  erfolgt  in
Abstimmung mit der Gemeindevertretung.
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